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| m des Hımmelreiches willen
|)as KEeUsc  eitsgelübde n cden Sonderformen
Qes gewelnten | ebens

Seıt den nfängen gottgeweilhten Bewunderung wahr, Qass „die hereıts
Lebens hat W neben dem an der S11 der apostolischen Zelt ın den chrnst-
en und der Jungfrauen’ Innerhalh lıchen Gemeinden bezeugte alte el
und außerhalb der Gemeimde den des der Jungfrauen heute wIederaufblüht
eremUsSschen (anachoretischen) Lebens*“ Uurc iIhre el urc den DIOZEes-
egeben. IDhesen drel Sonderformen anbiıschof erwerben S1e C1INe hbesondere
des gewelhten Lehbens wurde teils C1INe Binduneg Ae rche, deren Ihenst S1P
hohe Wertschätzung entgegengebracht, sich wlıdmen, auch WEeNnNn S1P weIllter ın
teils ahber auch 1mMMer Ce1nNe SEW1ISSE der Welt leiben Allein Oder ın (1emMeInN-
ReservJertheit. SeIT ein1ıger ZeıIlt 1st Test- schaft tellen S1P 1in hbesonderes escha-
zustellen, Qass Mese Formen der TY1S- tologisches Bıld VO  — der himmlıschen
tusnachfolge außerhalb der Institute des Tau und dem zukünfügen en dar,

WEeNN AIie Kırche ndlich OQıe 1egewelhten Lehbens äulfger angefragt
werden und wIeder NCUu ın den 1cC Ihrem bBrautigam ('hnstus ın en

WITrd. Ihe als TEMNTEN ebenden Männergläubiger Menschen lreien.
Für aps Johannes Paul IL SsSind Q1e- und Frauen, dIie alten en oder

Formen der Nachfolge Tun ZUr Instituten angehören Oder auch un mıt-
Freude und OImnungs. er Nnımm. m1T7 telbar VO Bischof a  an  1 SINd, he- b53
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Dominicus M. Meier OSB

Um des Himmelreiches willen
Das Keuschheitsgelübde in den Sonderformen 
des geweihten Lebens

Seit den Anfängen gottgeweihten 

Lebens hat es neben dem Stand der 

Witwen und der Jungfrauen1 innerhalb 

und außerhalb der Gemeinde den des 

eremitischen (anachoretischen) Lebens2 

gegeben. Diesen drei Sonderformen 

des geweihten Lebens wurde teils eine 

hohe Wertschätzung entgegengebracht, 

teils aber auch immer eine gewisse 

Reserviertheit. Seit einiger Zeit ist fest-

zustellen, dass diese Formen der Chris-

tusnachfolge außerhalb der Institute des 

geweihten Lebens häufiger angefragt 

werden und wieder neu in den Blick 

gläubiger Menschen treten.

Für Papst Johannes Paul II. sind die-

se Formen der Nachfolge Grund zur 

Freude und Hoffnung. Er nimmt mit 

Bewunderung wahr, dass „die bereits 

seit der apostolischen Zeit in den christ-

lichen Gemeinden bezeugte alte Weihe 

der Jungfrauen heute wiederaufblüht. 

Durch ihre Weihe durch den Diözes-

anbischof erwerben sie eine besondere 

Bindung an die Kirche, deren Dienst sie 

sich widmen, auch wenn sie weiter in 

der Welt bleiben. Allein oder in Gemein-

schaft stellen sie ein besonderes escha-

tologisches Bild von der himmlischen 

Braut und dem zukünftigen Leben dar, 

wenn die Kirche endlich die Liebe zu 

ihrem Bräutigam Christus in Fülle leben 

wird. Die als Eremiten lebenden Männer 

und Frauen, die alten Orden oder neuen 

Instituten angehören oder auch unmit-

telbar vom Bischof abhängig sind, be-



zeugen m1t Ihrer nNnnNeren und außeren 1.1 Inhaltliche Annäherung
rennun: VOT der Welt den vorläufigen Für dIie ınna  1C Annäherung dIie
('harakter der Gegenwart und hbeweIısen gesetzliche Orm Qient der H99 ( IC
urc Fasten und Buße, dQas der Mensch cher wenl1ger. AÄAus theologischer 1C
nıcht VO  — rot allein lebt, SsoNnNdern VO wırd 1er VOTl der Keuschheit — EeI0-
Wort (joltes (vgl Mt 4,4) Eın olches sigkeıt“ JESAST, Qass S1P en Zeichen der
en .ın der Uste 1st C1INe UNOrTrUde- zukünftgen Welt lst, SOM 41S0O einen
rung den Nächsten und zugleic eschatologischen Zeichencharakter hat;
Oie kırchliche Gemeinschaft, n]emals ferner 1st S1P m1t KRückegriff auf OQıe Pas-
dIie höchste Berufung AUS den en toralkonstituthon umen sgenulum”
verlieren, nämlich 1mM mMer hbeim errn als Quelle Ce1iner reicheren Fruchtbarker
SC1IN. eute wIrd auch wIeder dIie schon Ce1INEeSs ungeteiten Herzens anzusehen.
ZUT Zeıt der Apostel hbekannte (vgl er 1st S1P den Gelobenden Ansporn,
ımY Kor 7,8) el der WIt- sich m1t Sanzer Kraft und Hingabe dem
WEl vollzogen SOWIE jene der Wıtwer. göttlichen Ihenst und den erken des
Uurc Qas e10DN1S ew1ger Keuschheit Apostolats wiıdmen (vel 12)
als Zeichen des Reiches (joftes eillgen Keuschheit des Himmelreiches
Adilese ersonen iIhren an sich willen hbedeutet SOM Oie Ireiwillige
dem und dem Ihenst der KIr- Verpflichtung vollkommener DE-
che wicdmen “ schlechtlicher Enthaltsamkeit „DIES 1st
en drel Formen gemeınsam 1st die inhaltlıch nıcht mehr als WOZU en ehe-
Verpflichtung auf Qas Gelübde der 10s ebender verpflichtet 1st, nÄämlich
Keuschheit — Ehelosigkeit. IIe folgenden 1in hbewusster Verzicht aul Jede Trel-
edanken wollen sich ın e1nem ersten willige Aktualisierung der Geschlechts-
Schntt m1t den Inhaltlichen und recht- Tra urc QdQas Gelübde hbzw. e1ine
liıchen Implikationen des eiu  es der Bindung anderer Art T1 formal Ce1inNne
Keuschheit — Ehelosigkeit beschäftigen, zusätzliche Verpflichtung aufgrund der
WIE S1P unNns ın H99 ( IC egegnen, Tugend der Gottesverehrung hinzu”,
sich dQdann den Jewelnligen Sonderformen Tasst Primetshofer dIie ussagen des
der Christusnachfolge wıcdmen. H99 ( IC zusammen .°

1.Annäherung den kodika- Annäherung
riıschen Begriff der Keuschheit Rechtlich impliziert Qieser evangelische

Kat ın H9 ( IC sSsoOwohl den VerzichtEhelosigkeıit In ( HY CIC
auf OQıe Ehe als auch OQıe vollständige

Der Gesetzgeber NnOrmMIer ın HQ Enthaltsamkeit Wenn 1er dIie echtl -
( IC Der des Himmelreiches willen che Ausbeute ehbenfalls als cher gering
angenommMen evangelische Kat der angesehen werden INUSS, SsSind Innerhalhb
Keuschheit, der en Zeichen der zukünf- des e OQıe Fec  ıchen Strafifolgen
1  en Welt und Ce1nNe Quelle reicherer Ce1iner deutlicherer ormlerun Uunterz0-
Fruchtbarker C1INES ungeteilten Herzens gen worden. Das kirchliche Gesetzbuch
1Sst, bringt AIie Verpflichtung vVoll- schützt AQiesen evangelischen Kat mi1t
kommener FEnthaltsamkeit 1 ehelosen Nichtigkeits- un Strafsanktlonen.®
en m1t sich. Eın Kelig10se, der &e1INe FEhe geschlossen54

zeugen mit ihrer inneren und äußeren 

Trennung von der Welt den vorläufi gen 

Charakter der Gegenwart und beweisen 

durch Fasten und Buße, das der Mensch 

nicht von Brot allein lebt, sondern vom 

Wort Gottes (vgl. Mt 4,4). Ein solches 

Leben ‚in der Wüste‘ ist eine Auff orde-

rung an den Nächsten und zugleich an 

die kirchliche Gemeinschaft, niemals 

die höchste Berufung aus den Augen zu 

verlieren, nämlich immer beim Herrn zu 

sein. Heute wird auch wieder die schon 

zur Zeit der Apostel bekannte (vgl. 1 

Tim 5,5.9-10; 1 Kor 7,8) Weihe der Wit-

wen vollzogen sowie jene der Witwer. 

Durch das Gelöbnis ewiger Keuschheit 

als Zeichen des Reiches Gottes heiligen 

diese Personen ihren Stand, um sich 

dem Gebet und dem Dienst an der Kir-

che zu widmen.“3

Allen drei Formen gemeinsam ist die 

Verpflichtung auf das Gelübde der 

Keuschheit / Ehelosigkeit. Die folgenden 

Gedanken wollen sich in einem ersten 

Schritt mit den inhaltlichen und recht-

lichen Implikationen des Gelübdes der 

Keuschheit / Ehelosigkeit beschäftigen, 

wie sie uns in c. 599 CIC begegnen, um 

sich dann den jeweiligen Sonderformen 

der Christusnachfolge zu widmen.

1. Annäherung an den kodika-
rischen Begriff  der Keuschheit 
/ Ehelosigkeit in c. 599 CIC

Der Gesetzgeber normiert in c. 599 

CIC: Der um des Himmelreiches willen 

angenommene evangelische Rat der 

Keuschheit, der ein Zeichen der zukünf-

tigen Welt und eine Quelle reicherer 

Fruchtbarkeit eines ungeteilten Herzens 

ist, bringt die Verpflichtung zu voll-

kommener Enthaltsamkeit im ehelosen 

Leben mit sich.

1.1. Inhaltliche Annäherung
Für die inhaltliche Annäherung an die 

gesetzliche Norm dient der c. 599 CIC 

eher weniger. Aus theologischer Sicht 

wird hier von der Keuschheit / Ehelo-

sigkeit4 gesagt, dass sie ein Zeichen der 

zukünftigen Welt ist, somit also einen 

eschatologischen Zeichencharakter hat; 

ferner ist sie mit Rückgriff  auf die Pas-

toralkonstitution „Lumen gentium“ 42 

als Quelle einer reicheren Fruchtbarkeit 

eines ungeteilten Herzens anzusehen.5 

Daher ist sie den Gelobenden Ansporn, 

sich mit ganzer Kraft und Hingabe dem 

göttlichen Dienst und den Werken des 

Apostolats zu widmen (vgl. PC 12). 

Keuschheit um des Himmelreiches 

willen bedeutet somit die freiwillige 

Verpflichtung zu vollkommener ge-

schlechtlicher Enthaltsamkeit. „Dies ist 

inhaltlich nicht mehr als wozu ein ehe-

los Lebender verpfl ichtet ist, nämlich 

ein bewusster Verzicht auf jede frei-

willige Aktualisierung der Geschlechts-

kraft. Durch das Gelübde bzw. eine 

Bindung anderer Art tritt formal eine 

zusätzliche Verpfl ichtung aufgrund der 

Tugend der Gottesverehrung hinzu“, so 

fasst Primetshofer die Aussagen des c. 

599 CIC zusammen.6

1.2. Rechtliche Annäherung
Rechtlich impliziert dieser evangelische 

Rat in c. 599 CIC sowohl den Verzicht 

auf die Ehe als auch die vollständige 

Enthaltsamkeit.7 Wenn hier die rechtli-

che Ausbeute ebenfalls als eher gering 

angesehen werden muss, sind innerhalb 

des Kodex die rechtlichen Straff olgen 

einer deutlicherer Normierung unterzo-

gen worden. Das kirchliche Gesetzbuch 

schützt diesen evangelischen Rat mit 

Nichtigkeits- und Strafsanktionen.8 

Ein Religiose, der eine Ehe geschlossen 



oder den Ahbschluss e1ner solchen, WEnnn der ın e1ıner anderen außeren un r  Uauch 11UrTr ın Form der ivllehe, versucht dQas sechste verharrtt und
hat, 1st ema 0994 ( IC „1DSO adurch Ärgernis erregtT, so11 m1t der
Tacto“ AUS dem NSUTU entlassen.? 5Suspens1ion (Dienstenthebung) hestraft
Ihe Missachtung des Öffentlichen EW -— werden, der sStufenwelse andere tIrafen Ug ol UOUJU
gen Keuschheitsgelübdes kann e1nNe hıs ZUT Entlassung AUS dem erıker-
Irregularıtät, 1in Adauerndes We1l- stand hinzugefügt werden können,
hehindernIıs egründen vgl 1041, WEnnn Verwarnun Ae StTraftat
CIC) Für Keligiosen, OQıe eriker SINd, fortsetzt C 1395 CIC) Eın Kleriker,
gelten hbesondere Strafdrohungen. (1e- der sich auf andere e1IsSe Qas
mäaß 194 L, ( IC verliert en Klern- sechste Verie hat, soll, Jeden-
ker, der &e1INe FEhe schließen versucht WEeNnNn CT OQıe StTraftat m1t Gewalt,
hat, S11 0S auch 11UTr &e1iNe zıvıle, „1DSO 1U - Uurc Drohungen, Öffentlich Ooder
re  0. SC1IN Kirchenamt: CT wırd VOTl Rechts e1nem MinderjJährigen sechzehn

amtsenthoben. Unabhängig VO  — Jahren egangen hat, mi1t gerechten
AMeser Orm ziecht sıch en Kleriker, der trafen belegt werden, gegebenenfalls
e1ine Eheschließung, WEnnn auch 11UTr m1t der Entlassung AUS dem eriker-
ın zı vıller Form, versucht, OQıe Tatstra- stand C 1395 CIC).'
fe der 5Suspension (Dienstenthebung)

Wenn CT ahber Verwarnung
nicht ZUT Einsicht sekommen 1st und
fortfährt, Ärgernis eben, kann CT

schrnittweise mıt dem Entzug VOTl Rech-
ten und auch mi1t der Entlassung AUS Je gedruckte Ausgabe
dem Klernkerstand hestraft werden (c
1394 CIC)
Eın Keliglose mi1t ewıgen elu  en, der
nıcht Klernker 1st, ziecht sich dIie Tatstrafe
des Interdikts Z WEnnn versucht, &e1INe
Ehe, WEeNnN auch 11UrTr ın zıvıler Form, ema 996 ( IC kann en Rellg1-
schließen C 1 394 CIC) Be]l belden, OSC und Uurc erweıs des 746 ( IC
Klerikern WIE alen, kommt ema auch en 1  16 e1ner Gesellscha des
994 L, A° ( IC Ae automatıische Ent- apostolischen Lebens anderem
assung AUS dem NSUTU hinzu. entlassen werden he] habıtueller Ver-
Bel Verfehlungen Oie nthalt- nachlässıigung SC1INeEer ın der elligen
samkeıt, dIie sıch en KRelig10se, der Kle- Bindung übernommenen Iıchten des
ker 1st, zuschulden kommen lässt, T1 gewelhten Lebens, wIederholten Verlet-
11UrTr dQdann C1INe STrafe e1n, WEnnn 0S sich zungen der eiligen Bindungen und he]l

e1nem schweren, AUS e1nem SC  enen ach auben hın rechtlich re1f-
hares Faktum handelt, Qas zudem OQıe Verhalten des Mitglieds entstandenen
gesetzlich festgeschriebenen erkmale Ärgernis, vorausgesetZztL, Aiese Ssind QUdA-
aufweisen I11NUSS. Eın konkubinanscher ıNhziert als schwerwiegende, ach auben
erker (d der ın e1nem eneann1- ın Erscheinung getretene Delikte, AMNTC—

chen Verhältnıs ebt), SOWIE en Klerniker, henbar und rechtlich hbewlesen. 1eSe 55
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oder den Abschluss einer solchen, wenn 

auch nur in Form der Zivilehe, versucht 

hat, ist gemäß c. 694 § 1 n. 2 CIC „ipso 

facto“ aus dem Institut entlassen.9

Die Missachtung des öff entlichen ewi-

gen Keuschheitsgelübdes kann eine 

Irregularität, d.h. ein dauerndes Wei-

hehindernis begründen (vgl. c. 1041, 3° 

CIC). Für Religiosen, die Kleriker sind, 

gelten besondere Strafdrohungen. Ge-

mäß c. 194 § 1, 3° CIC verliert ein Kleri-

ker, der eine Ehe zu schließen versucht 

hat, sei es auch nur eine zivile, „ipso iu-

re“ sein Kirchenamt: er wird von Rechts 

wegen amtsenthoben. Unabhängig von 

dieser Norm zieht sich ein Kleriker, der 

eine Eheschließung, wenn auch nur 

in ziviler Form, versucht, die Tatstra-

fe der Suspension (Dienstenthebung) 

zu. Wenn er aber trotz Verwarnung 

nicht zur Einsicht gekommen ist und 

fortfährt, Ärgernis zu geben, kann er 

schrittweise mit dem Entzug von Rech-

ten und auch mit der Entlassung aus 

dem Klerikerstand bestraft werden (c. 

1394 § 1 CIC).

Ein Religiose mit ewigen Gelübden, der 

nicht Kleriker ist, zieht sich die Tatstrafe 

des Interdikts zu, wenn er versucht, eine 

Ehe, wenn auch nur in ziviler Form, zu 

schließen (c. 1394 § 2 CIC). Bei beiden, 

Klerikern wie Laien, kommt gemäß c. 

694 § 1, 2° CIC die automatische Ent-

lassung aus dem Institut hinzu.

Bei Verfehlungen gegen die Enthalt-

samkeit, die sich ein Religiose, der Kle-

riker ist, zuschulden kommen lässt, tritt 

nur dann eine Strafe ein, wenn es sich 

um ein nach außen hin rechtlich greif-

bares Faktum handelt, das zudem die 

gesetzlich festgeschriebenen Merkmale 

aufweisen muss. Ein konkubinarischer 

Kleriker (d. h. der in einem eheähnli-

chen Verhältnis lebt), sowie ein Kleriker, 

der in einer anderen äußeren Sünde 

gegen das sechste Gebot verharrt und 

dadurch Ärgernis erregt, soll mit der 

Suspension (Dienstenthebung) bestraft 

werden, der stufenweise andere Strafen 

bis zur Entlassung aus dem Kleriker-

stand hinzugefügt werden können, 

wenn er trotz Verwarnung die Straftat 

fortsetzt (c. 1395 § 1 CIC). Ein Kleriker, 

der sich auf andere Weise gegen das 

sechste Gebot verfehlt hat, soll, jeden-

falls wenn er die Straftat mit Gewalt, 

durch Drohungen, öff entlich oder an 

einem Minderjährigen unter sechzehn 

Jahren begangen hat, mit gerechten 

Strafen belegt werden, gegebenenfalls 

mit der Entlassung aus dem Kleriker-

stand (c. 1395 § 2 CIC).10

Gemäß c. 696 § 1 CIC kann ein Religi-

ose – und durch Verweis des c. 746 CIC 

auch ein Mitglied einer Gesellschaft des 

apostolischen Lebens – unter anderem 

entlassen werden bei habitueller Ver-

nachlässigung seiner in der heiligen 

Bindung übernommenen Pfl ichten des 

geweihten Lebens, wiederholten Verlet-

zungen der heiligen Bindungen und bei 

einem schweren, aus einem schuldhaften 

Verhalten des Mitglieds entstandenen 

Ärgernis, vorausgesetzt, diese sind qua-

lifi ziert als schwerwiegende, nach außen 

in Erscheinung getretene Delikte, anre-

chenbar und rechtlich bewiesen. Diese 



dre]l Ormen Ssind gerade 1m 1NDLIC auf DIe rennun des TemM ıTEn VO  — der
Qas Keusc  eıtsgelübde möglıch Welt wıird als e1nNe „Strengere rTen-
erwıesen S11 SCHHNEeBLIC och auf 966 .  nung gekennzeichnet, wobel AUS dem
Ö_1IC, der normlert, Qass hbeım ebrauc (Jesetzestext nıcht der Vergleichansatz
der SO7Z]alen Kommunıkathonsmittel OQıe entnehmen 1st Nur adurch, Qass
erforderliche Weisheit (discretio eiNge- sich en Mensch VOTl der Welt außerlich
halten und Qas gemleden werden soll, zurückzieht, VOT der Welt Oder mensch-
Was der Ordensberufung schädlich und lıchen Kontakten flüchtet, wırd kein
für OQıe Keuschheit der dem Rätestand Eremit, sSsonNdern vielmehr urc den
gewelhten Person gefährlich 15  11 KRückzug ın e1in hbeschauliches en
IIe Auflistung der Nichtigkeits- und und einen anspruchslosen LebensstUl
Strafsanktionen verdeutlicht, Qass Ihe rennun VO  — der Welt 1st gleich-
Überschreitungen des eliu  es der Sa USCdTUuC SC1INES Freiselns für etiwas
Keuschheit — Ehelosigkeıit 1 Kontext Oder auf h1n, WIE dIie nachfolgen-
des gemeinschaftlichen Lehbens esehen den erkmale belegen.
werden un er Kechtsfolgen 1m Ihe Grundlage e1ner eremlUschen Beru-
1cC auf den Status Innerhalb e1NES lung 1st dIie Nas VOTl tılle, Einsamkeit
Instituts zeıugen. er 1st 1m Rahmen un SIEe chafft Ale asıls (ür
uNnNsSsScCICT Überlegungen Iragen, wWIe dQas richtige Oren und den Umgang
Ales he]l den sogenannten Sonderfor- mi1t dem Gehörten, dQas ausgewogene
LNEeN der Nachfolge aussIiIeht. Mal zwıschen Kommunıkation un

Zurückgezogenheıt. S1e schafft dIie AaU-
Geweilnhtes Leben außerhalb Bere Bedingung des tTemMTEN für en

bestehender Nsu beständiges e  eL, dQas niıcht schr
&e1INe festgelegte Form WIE Qas

MIıt den 09()3 un 9004 anerkennt ın einem Ordensinstitut ebunden SCIN
der e VO  — 1983 erstmals JESELZ- INUSS, auch WEnnn en eremUscher Kle-
geberische Formen gewelhten Lehbens MNker weIlterhin urc SCINE el Zzu

auUußerhalb hbestehender Institute, Ob- Stundengebet verpflichtet 1sSt.
ohl ( sich he] der eremUsSschen und Hınzu kommt als Merkmal dIie Form der

Buße Das Wort umschreibt sowohl dIieJungfräulichen Lebenswelse äalteste
kırchliche Lebensformen handelt körperliche Askese als auch den eIist1g-

spirıtuellen ampTl, ohne den Askese (1 —

remiıten '“ Sebn1slos ware. Buße steht als 5>ynonym
DIe erkmale eremiıitischen Lebens für OQıe Entscheidun: anspruchslosen
umschreiht 6()3 ( IC er den und bedürftigen Leh ensbedingungen,

aber auch für Qas Bemühen e1iNeInstituten des gewelhten Lebens ANCTI-

kennt OQıe Kırche auch dQas eremmUsSche Beständigkeit und Beharrlichkeit ın der
oder anachoretische en, ın dem Einsamkeit und Stille WIıe OQıe e-
äubige urc strengere rennun VOTl ınnung gelebt wI1rd, an VO  — den
der Welt, ın der StTille der Einsamkeıt, Lebensumständen des TEMNTEN ab, und
Uurc ständiges etiten und en ihr H selhst für SeEINen Lebensunterhal
en dem Lob (joftes und dem He]il der (018 ra
Welt welhen.56

drei Formen sind gerade im Hinblick auf 

das Keuschheitsgelübde möglich.

Verwiesen sei schließlich noch auf c. 666 

CIC, der normiert, dass beim Gebrauch 

der sozialen Kommunikationsmittel die 

erforderliche Weisheit (discretio) einge-

halten und das gemieden werden soll, 

was der Ordensberufung schädlich und 

für die Keuschheit der dem Rätestand 

geweihten Person gefährlich ist.11

Die Auflistung der Nichtigkeits- und 

Strafsanktionen verdeutlicht, dass 

Überschreitungen des Gelübdes der 

Keuschheit / Ehelosigkeit im Kontext 

des gemeinschaftlichen Lebens gesehen 

werden und daher Rechtsfolgen im 

Blick auf den Status innerhalb eines 

Instituts zeitigen. Daher ist im Rahmen 

unserer Überlegungen zu fragen, wie 

dies bei den sogenannten Sonderfor-

men der Nachfolge aussieht.

2. Geweihtes Leben außerhalb 
bestehender Institute

Mit den cc. 603 und 604 anerkennt 

der Codex von 1983 erstmals gesetz-

geberische Formen geweihten Lebens 

außerhalb bestehender Institute, ob-

wohl es sich bei der eremitischen und 

jungfräulichen Lebensweise um älteste 

kirchliche Lebensformen handelt.

2.1. Eremiten12

Die Merkmale eremitischen Lebens 

umschreibt c. 603 § 1 CIC: Außer den 

Instituten des geweihten Lebens aner-

kennt die Kirche auch das eremitische 

oder anachoretische Leben, in dem 

Gläubige durch strengere Trennung von 

der Welt, in der Stille der Einsamkeit, 

durch ständiges Beten und Büßen ihr 

Leben dem Lob Gottes und dem Heil der 

Welt weihen.

Die Trennung des Eremiten von der 

Welt wird als eine „strengere Tren-

nung“ gekennzeichnet, wobei aus dem 

Gesetzestext nicht der Vergleichansatz 

zu entnehmen ist. Nur dadurch, dass 

sich ein Mensch von der Welt äußerlich 

zurückzieht, vor der Welt oder mensch-

lichen Kontakten fl üchtet, wird er kein 

Eremit, sondern vielmehr durch den 

Rückzug in ein beschauliches Leben 

und einen anspruchslosen Lebensstil. 

Die Trennung von der Welt ist gleich-

sam Ausdruck seines Freiseins für etwas 

oder auf etwas hin, wie die nachfolgen-

den Merkmale belegen.

Die Grundlage einer eremitischen Beru-

fung ist die Trias von Stille, Einsamkeit 

und Gebet. Sie schafft die Basis für 

das richtige Hören und den Umgang 

mit dem Gehörten, das ausgewogene 

Maß zwischen Kommunikation und 

Zurückgezogenheit. Sie schaff t die äu-

ßere Bedingung des Eremiten für ein 

beständiges Gebet, das nicht so sehr 

an eine festgelegte Form wie das Gebet 

in einem Ordensinstitut gebunden sein 

muss, auch wenn ein eremitischer Kle-

riker weiterhin durch seine Weihe zum 

Stundengebet verpfl ichtet ist.

Hinzu kommt als Merkmal die Form der 

Buße. Das Wort umschreibt sowohl die 

körperliche Askese als auch den geistig-

spirituellen Kampf, ohne den Askese er-

gebnislos wäre. Buße steht als Synonym 

für die Entscheidung zu anspruchslosen 

und bedürftigen Lebensbedingungen, 

aber auch für das Bemühen um eine 

Beständigkeit und Beharrlichkeit in der 

Einsamkeit und Stille. Wie die Bußge-

sinnung gelebt wird, hängt von den 

Lebensumständen des Eremiten ab, und 

ob er selbst für seinen Lebensunterhalt 

Sorge trägt.
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C. 604 § 1 CIC defi niert: „Außer diesen 

Formen des geweihten Lebens [sc.: den 

Orden, Säkularinstituten und Eremiten] 

gibt es den Stand der Jungfrauen, die 

zum Ausdruck ihres heiligen Vorha-

bens, Christus in besonders enger Weise 

nachzufolgen, vom Diözesanbischof 

nach gebilligtem liturgischem Ritus 

Gott geweiht, Christus, dem Sohn Got-

tes, mystisch anverlobt und für den 

Dienst der Kirche bestimmt werden.“

Die Berufung, als geweihte Jungfrau 

in der Welt zu leben, bringt das ganz 

spezifi sche Charisma dieser Lebensform 

zum Ausdruck.14 Die Berufung zu einer 

engeren Christusnachfolge und zu ei-

nem jungfräulichen Leben muss nicht 

unbedingt mit der Berufung in eine 

bestimmte Ordensgemeinschaft und de-

ren spezifi sche Sendung, der Berufung 

zu einem gemeinschaftlichen Leben 

oder zur Verwirklichung einer ganz 

bestimmten Form geistlichen Lebens 

verbunden sein. „Die gottgeweihten 

Jungfrauen legen auf Eingebung des 

Heiligen Geistes das Gelübde eheloser 

Keuschheit ab, weil sie Christus ent-

schiedener lieben und ihren Brüdern 

und Schwestern ungehinderter dienen 

wollen.“15

Die Berufung in diese Lebensform wur-

zelt in der Inkarnation des Sohnes Got-

tes und in seinem hochzeitlichen Bund 

mit der „virgo ecclesia“ (vgl. Eph 5,25 

ff ., 32). Eine „virgo consecrata“ ist dazu 

berufen, durch ihr Sein in aller Stille 

zeichenhaft die Braut Kirche in ihrer 

ungeteilten Bindung an Christus dar-

zustellen. Ihr Leben ist und soll sein ein 

Leben in ihm und mit ihm, „verborgen 

in Gott“ (Kol 3,3), ein Leben zugleich 

im wachsam-liebenden Harren auf den 

kommenden Herrn. Diese eschatolo-

gische Hoff nungsdimension muss das 

Leben einer gottgeweihten Jungfrau zu-

innerst prägen, und zwar stellvertretend 

für die ganze Kirche.16

2.3. Witwen
Während im Recht des lateinischen 

Kirchenrechts nur eine Jungfrauenwei-

he normiert ist, kennt das katholische 

Ostkirchenrecht die Möglichkeit, dass 

auch Witwen ein öff entliches Keusch-

heitsgelübde ablegen können. Gemäß c. 

570 CCEO können durch das Partikular-

recht geweihte Jungfrauen und Witwen 

(viduae consecratae), die in der Welt 

durch ein öff entliches Gelöbnis (profes-

sio publica) besonders die Keuschheit 

versprechen, bestellt werden. Das Nach-

synodale Schreiben „Vita consecrata“ 

dehnte diese Regelung auf Witwer aus 

und bemerkte, dass heute wieder die 

seit alter Zeit bekannte Weihe der Wit-

wen und Witwer vollzogen werde.17

3. Verpfl ichtung zum evange-
lischen Rat der Keuschheit / 
Ehelosigkeit?

Im Folgenden soll geklärt werden, 

welche Gemeinsamkeit hinsichtlich der 

Bindungen bzw. Versprechen besteht.

3.1. Eremiten
Die kirchenrechtliche Anerkennung 

des anachoretischen Lebens als eine 

Form des geweihten Lebens wird ge-

mäß c. 603 § 2 CIC begründet durch 

ein öff entliches Bekenntnis zu den drei 

evangelischen Räten in die Hand des 

Diözesanbischofs durch die Form der 

Gelübdeablegung oder durch eine ande-

re heilige Bindung und die Übernahme 

einer Lebensordnung unter Leitung des 

Diözesanbischofs.18
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Bisher gibt es keinen allgemein rechtlich 

festgesetzten Ritus für die Entgegen-

nahme der Gelübde bzw. der heiligen 

Bindungen (voto alio sacro ligamine fi r-

mata) eines Eremiten. Der Kanon ordnet 

die eremitische Lebensweise eindeutig 

dem Bischof zu. Selbst wenn ein Eremit 

aufgrund seiner Spiritualität eine Nähe 

zu einem bestimmten Ordensinstitut 

verspürt, steht eine Aggregatio an diese 

nicht im Einklang mit der persönlichen 

Berufung des Eremiten, der von seinem 

Bischof abhängig ist und unter dessen 

Leitung steht.19

Der kirchliche Gesetzgeber gibt leider in 

c. 603 CIC keine Antwort auf die Frage, 

was die grundlegenden Kriterien für 

einen Eintritt in die eremitische Lebens-

form sind. Dieser Umstand legt nahe, 

die Bedingungen für den Eintritt in ein 

Institut des geweihten Lebens in analo-

ger Weise auf den Eremitenkandidaten 

anzuwenden.20 Entsprechende Rege-

lungen und die Formen der Bindung, 

Ausbildungsschritte oder zeitweilige 

Bindungen sind in der bischöflichen 

Lebensordnung festzuschreiben.

3.2. Jungfrauen
Die Berufung, als geweihte Jungfrau in 

der Welt, d.h. nicht in einer Ordensge-

meinschaft oder geistlichen Gemein-

schaft, sondern in einer bestimmten 

Diözese, Pfarrei oder Gemeinde zu 

leben, bringt das ganz spezifi sche Cha-

risma zum Ausdruck und wird in der 

Bindungsform an der Diözesanbischof 

deutlich, wie schon zuvor angedeutet 

wurde. „Die gottgeweihten Jungfrauen 

legen auf Eingebung des Heiligen Geis-

tes das Gelübde eheloser Keuschheit ab, 

weil sie Christus entschiedener lieben 

und ihren Brüdern und Schwestern un-

gehinderter dienen wollen.“21 Im Rah-

men der Jungfrauenweihe wird dieses 

Versprechen (sanctum propositum) öf-

fentlich und für immer in die Hände des 

Ortsbischofs abgelegt. Formal wird nur 

das Versprechen der Keuschheit von der 

Bewerberin abgelegt.22 Allerdings kann 

m. E. keiner der drei evangelischen Rä-

te isoliert für sich gelebt werden, weil 

jeder Rat Ausdruck der Lebensweise 

Jesu ist. Deshalb ist auch in dieser Le-

bensform geboten, die Räte der Armut 

und des Gehorsam entsprechend den 

eigenen Lebensumständen zu leben.

3.3. Witwen
Die kirchenrechtliche Anerkennung 

der Witwenweihe wird gemäß c. 570 

CCEO begründet durch ein öff entliches 

Bekenntnis zum evangelischen Rat der 

Keuschheit in die Hand des Diözesanbi-

schofs durch die Form der öff entlichen 

Profess (professio publica) und m. E., 

auch wenn dies der Gesetzgeber nicht 

statuiert hat, der Übernahme einer 

entsprechenden diözesanen Lebensord-

nung für den Stand der Witwen, in der 

Ausbildungsschritte und die Rechte und 

Pfl ichten einer geweihten Witwe festge-

schrieben sind. Allgemeinrechtlich gibt 

es für die deutschsprachigen Bischofs-

konferenzen bisher keine Lebensord-

nung bzw. eine Form für die Gestaltung 

der Witwenweihe.23

4. Resümee

Abschließend sei in vier Bemerkungen 

auf die Besonderheiten des sogenann-

ten drei Sonderformen des geweihten 

Lebens hingewiesen:

4.1.
Die universal- wie partikularrechtlichen 

Normierungen des katholischen Kir-
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nchenrechts sehen für die Sonderformen 

des geweihten Lebens ebenso wie für 

die Mitglieder der Institute des geweih-

ten Leben und der Gesellschaften des 

apostolischen Lebens ein Versprechen 

bzw. den Vorsatz der Keuschheit vor.

4.2.
Bei der Wahl der Terminologie für die 

Jungfrauen- und Witwenweihe wird 

nicht vom Versprechen oder Vorsatz 

der Jungfräulichkeit (virginitas) aus-

gegangen, sondern vom Begriff der 

Keuschheit (castitas). Dies ist insbeson-

dere im Blick auf die Witwe einsichtig, 

da ein Versprechen der Jungfräulichkeit 

nach einem ehelichen Zusammenleben 

keinen Sinn haben würde. Aus diesem 

Umstand kann m. E. gefolgert werden, 

dass sich diese Versprechen eindeutig 

auf die Zukunft beziehen und nicht auf 

das geschlechtliche Vorleben. Dies ver-

steht sich bei der Witwe von alleine und 

ist bei der Jungfrauenweihe ebenfalls 

anzunehmen, da die virginitas nicht 

angesprochen ist und virgo und vidua 

in einem Atemzug in den Normierungen 

genannt werden. Nach Auskunft ver-

schiedener Diözesanbeauftragter für den 

Stand der Jungfrauen wird in den deut-

schen Diözesen auf eine Feststellung der 

physischen Jungfräulichkeit im Sinne 

einer integritas carnis, geschweige denn 

ihr Nachweis, bei der Aufnahme in den 

Kreis der Kandidaten und bei der Weihe 

selbst verzichtet.24 Daraus ist zu folgern: 

Die geschlechtlich unversehrte Jung-

fräulichkeit einer Kandidatin ist nach 

geltendem Recht nicht Voraussetzung 

für den Empfang der Jungfrauenweihe.

4.3.
Beim Keuschheitsgelübde der Jungfrau-

en und bei den Gelübden der Eremiten 

im Sinne der cc. 603 § 2 und 604 § 1 

CIC handelt es sich um ein als öff ent-

liches qualifiziertes Gelübde gemäß 

der Bestimmungen des c. 1192 § 1 CIC. 

Allerdings zeitigt dieses Gelübde kein 

(trennendes) Ehehindernis, da in c. 

1088 CIC für diese Rechtsfolge auf ein 

öff entliches ewiges Gelübde in einem 

Ordensinstitut abgestellt wird.

4.4.
Die Möglichkeit des Gelübdes der 

Keuschheit für eine Witwe ist im ius 

particulare als eine Kann-Bestimmung 

für die katholischen Ostkirchen nor-

miert worden. Die Erwähnung der 

Witwenweihe in VC 7 scheint m. E. 

eine Ausdehnung dieser für das orien-

talische Recht normierten Möglichkeit 

auf den lateinischen Rechtsbereich zu 

ermöglichen. Voraussetzung wäre, dass 

die zuständigen kirchlichen Stellen die 

Zulassung zur Ablegung der Witwen-

weihe ohne Rücksicht auf die Art und 

Weise des bisherigen geschlechtlichen 

Lebens ermöglichten, wie dies bei den 

meisten Instituten des geweihten Le-

bens und den Gesellschaften des apo-

stolischen Lebens nach Aufl ösung oder 

Beendigung der Ehe Praxis ist.

In jedem Falle sollten m. E. diese Son-

derformen der Nachfolge beobachtet 

und ihre Entwicklung positiv begleitet 

werden. Falls das Interesse an diesen 

Lebensformen weiter wächst, sollte man 

die partikularrechtlichen Möglichkeiten 

nutzen.
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Breuer (Hrsg.), Geweihte Jungfräulichkeit, 

177-207; Mary Kay Lacke, Der Weiheritus 

– Spiegel der Virgo consecrata im Herzen 

der Kirche, in: Öfele/Breuer, Geweihte 

Jungfräulichkeit, 77-95.

23 Dahingegen gibt es für die polnischen 

Diözesen einen ersten Entwurf eines 

Statutes für den Witwenstand, in dem das 

Wesen der Witwenweihe, die Verpfl ichtun-

gen, die Ausbildungsschritte und Zulas-

sungskriterien normiert werden. Der Diöze-

sanbischof ist aufgrund dieses Statutes 

direkt für die geweihten Witwen verant-

wortlich, die in seiner Diözese leben. Ihm 

steht es zu, die Berufung zu prüfen; er ist 

der Vorsteher der Weihe der Witwen. Mit 

ausdrücklicher Erlaubnis des Diözesanbi-

schofs kann ein anderer Bischof die Weihe 

durchführen. Der Diözesanbischof bestätigt 

das Schreiben, welches die Grundformen 

des Lebens der geweihten Witwen und 

deren Dienst für die Diözese beschreibt. 

Vor der Weihe garantiert der Diözesanbi-

schof der Kandidatin eine anfängliche 

Ausbildung und führt mit ihr Gespräche 

über ihre gewählte Lebensform.

24 Vgl. zur Diskussion dieser Frage in der 

kanonistischen Literatur Bernhard Sven 

Anuth, Gottgeweihte Jungfrauen, 75-81. 

Ausdrücklich sei jedoch darauf hingewie-

sen, dass eine amtlich bindende Auslegung 

zu dieser Zulassungsbedingung bisher 

nicht ergangen ist.

„Allein oder in Gemeinschaft 
  stellen sie ein besonderes 
    eschatologisches Bild 
von der himmlischen Braut 
 und dem zukünftigen Leben dar, 
  wenn die Kirche endlich 
die Liebe zu ihrem Bräutigam Christus 
 in Fülle leben wird.“ 

Johannes Paul II.


